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Text 

Aufnahme der Ärzte in den Vertrag und Auflösung des Vertragsverhältnisses. 

§ 343. (1) Die Auswahl der Vertragsärzte und der Abschluß der Einzelverträge zwischen dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung und dem Arzt erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gesamtvertrages und im Einvernehmen mit der zuständigen Ärztekammer. Diese Einzelverträge sind 
sodann für alle Gebiets- und Betriebskrankenkassen sowie für die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues und für die Sozialversicherungsanstalt der Bauern wirksam. Einzelverträge, 
die nicht im Rahmen der jeweils nach § 342 Abs. 1 Z. 1 vereinbarten Zahl und örtlichen Verteilung 
abgeschlossen werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Hauptverbandes und der 
zuständigen Ärztekammer, bei Nichteinigung der Zustimmung des Hauptverbandes und der 
Österreichischen Ärztekammer. Mit approbierten Ärzten (§ 3c des Ärztegesetzes 1984) kann kein 
Einzelvertrag abgeschlossen werden, es sei denn, der Arzt hat gemäß Artikel 36 Abs. 2 der Richtlinie 
93/16/EWG das Recht erworben, den ärztlichen Beruf als praktischer Arzt im Rahmen eines 
Sozialversicherungssystems auszuüben. 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Vertragsarzt und dem Träger der Krankenversicherung 
erlischt ohne Kündigung im Falle: 

 1. der Auflösung des Trägers der Krankenversicherung; 

 2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in deren 
Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt nicht mehr in Frage kommt; 
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 3. des Todes des Vertragsarztes, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Honoraransprüche 
des Arztes auf die Erben übergehen; 

 4. der rechtskräftigen Verurteilung des Vertragsarztes 

 a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener gerichtlich strafbarer Handlungen zu einer 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 

 b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung. 

 5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung; 

 6. eines wiederholten rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein Verschulden des 
Vertragsarztes im Zusammenhang mit der Ausübung seiner vertragsärztlichen Tätigkeit 
festgestellt wird. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung ist zur Auflösung des Vertragsverhältnisses mit einem 
Vertragsarzt verpflichtet, wenn der Arzt die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes verliert oder wenn ihm 
diese Berechtigung von Anfang an fehlte oder wenn einvernehmlich mit der zuständigen Ärztekammer 
festgestellt wird, daß die Voraussetzungen, die zur Bestellung des Vertragsarztes erforderlich sind, von 
Anfang an nicht gegeben waren. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 von beiden Teilen 
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt 
werden. Kündigt der Träger der Krankenversicherung, so hat er dies schriftlich zu begründen. Der 
gekündigte Arzt kann innerhalb von zwei Wochen die Kündigung bei der Landesschiedskommission mit 
Einspruch anfechten. Die Landesschiedskommission hat innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen 
des Einspruches über diesen zu entscheiden. Der Einspruch hat bis zum Tag der Entscheidung der 
Landesschiedskommission aufschiebende Wirkung. Die Landesschiedskommission kann die Kündigung 
für unwirksam erklären, wenn sie für den Arzt eine soziale Härte bedeutet und nicht eine so beharrliche 
oder eine so schwerwiegende Verletzung des Vertrages oder der ärztlichen Berufspflichten im 
Zusammenhang mit dem Vertrag vorliegt, daß die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses für den 
Träger der Krankenversicherung nicht zumutbar ist. Eine vom gekündigten Arzt eingebrachte Berufung 
an die Bundesschiedskommission hat ohne Zustimmung des Krankenversicherungsträgers keine 
aufschiebende Wirkung. 
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